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DRINGLICHE ANFRAGE von Julia Gerber Rüegg (SP, Wädenswil), Ralf Margreiter (Grü-

ne, Zürich), Marcel Burlet (SP, Regensdorf) und Mitunterzeich-
nende  

 
betreffend Nicht-Publikation der Bewilligungen für vorübergehende Sonn-

tags- und Nachtarbeit  
__________________________________________________________________________ 
 
 
Seit Inkrafttreten des Arbeitsgesetzes (ArG) am 1. Februar 1966 sind die Kantone für die Er-
teilung von Bewilligungen für vorübergehende Sonntags- und Nachtarbeit zuständig. Diese 
Aufgabe ist im Kanton Zürich an das AWA delegiert worden. Die einzelbetrieblichen Arbeits-
zeitbewilligungen werden seit Inkrafttreten des revidierten ArG Mitte 2000 nicht mehr im 
Amtsblatt publiziert. 
 
Seitens des Gewerkschaftsbundes des Kantons Zürich (GBKZ) wird kritisiert, dass eine 
Nichtpublikation Fragen aufwirft im Bezug auf den Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schutz der Arbeitnehmerinnen/-nehmer, beispielsweise die Überprüfbarkeit der Konsul-
tationspflicht des betroffenen Personals (ArGV1 Art. 41 e) oder die Einhaltung der oftmals 
mit den Bewilligungen einhergehenden Auflagen.  
 
Der GBKZ ist in letzter Zeit mehrfach an das AWA und an die Volkswirtschaftsdirektion ge-
langt, mit der Bitte, die erteilten Bewilligungen entweder zu publizieren oder aber zumindest 
den Gewerkschaften eine Kopie der erteilten Bewilligung zuzustellen. (Das AWA leitet an-
scheinend bereits heute jeweils eine Kopie der Bewilligung ans seco weiter.) Mit Schreiben 
vom 28. Juli 2004 teilte die Volkswirtschaftsdirektion den GBKZ mit, dass an der bisherigen 
Praxis festgehalten werde.  
 
 
In diesem Zusammenhang bitten wir den Regierungsrat um Beantwortung der folgenden 
Fragen:  
 
1. Handelt es sich bei Arbeitszeitbewilligungen um Verwaltungsverfügungen? Falls nein, um 

was handelt es sich dann?  
 

2. Wie beurteilt der Regierungsrat die Rechtmässigkeit dieses Verfahrens, insbesondere un-
ter Berücksichtigung der Bestimmung von ArG Art. 58, wonach die beteiligten Arbeit- 
nehmenden und deren Verbände beschwerdeberechtigt sind?  
 

Falls der Regierungsrat die Auffassung teilt, dass im Kanton Zürich die Verwaltungsbe-
schwerde gegen die Arbeitszeitbewilligungen der kantonalen Vollzugsinstanz des Arbeitsge-
setzes auch den Verbänden des betroffenen Personals offen stehe, so bitten wir um Beant-
wortung der nachfolgenden Fragen:  
 
3. Wie soll gegebenenfalls durch einen klageberechtigten Verband oder eine Person, die ein 

unmittelbares Interesse an einer Klage nachweisen kann, vom Beschwerderecht Ge-
brauch gemacht werden, wenn ArG Art. 56 festhält, dass eine Verfügung der kantonalen 
Behörden innert 30 Tagen nach Eröffnung angefochten werden kann, dem möglichen Be-
schwerdeberechtigten die Verfügung aber vorenthalten wird?  
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4. Ab wann beginnt nach Ansicht des Regierungsrates im Falle einer Nichtpublikation bezie-

hungsweise einer Nichtbekanntgabe der Bewilligung die Einsprachefrist? Gilt dann der 
Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Bewilligung durch Klageberechtigte?  
 

5. Wer trägt die Verantwortung für Folgekosten, die den Arbeitgebern entstehen können in-
folge einer Rechtsunsicherheit, die die Praxis der Nichtpublikation von erteilten Arbeits-
bewilligungen nach sich ziehen kann?  

 
 
Begründung der Dringlichkeit:  
 
Wir sind leicht irritiert über die Aussage in der Antwort auf Anfrage KR-Nr. 343/2004 von Ralf 
Margreiter und Julia Gerber Rüegg, wonach die Bewilligungspraxis „im Wesentlichen der 
vom Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) bekannt gegebenen Regelung“ entspreche. Da 
gerade während der Adventszeit wegen des Weihnachtsgeschäfts einige hundert Bewilli-
gungen für vorübergehende Sonntagsarbeit erteilt werden, scheint es uns dringlich und wich-
tig, zu wissen weshalb das AWA diese nicht publizieren will und welche Konsequenzen diese 
Nicht-Publikatioinspraxis nach sich ziehen kann.  
 
 
 Julia Gerber Rüegg 
 Ralf Margreiter 
 Marcel Burlet 
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